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§ 13 LTWO 1995 Landeswahlbehorde

LTWO 1995 - Landtagswahlordnung 1995

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

(1) Am Sitz der Landesregierung ist eine Landeswahlbehdrde zu bilden.

(2) Die Landeswahlbehoérde besteht aus dem Landeshauptmann oder einem von ihm zu bestellenden standigen
Vertreter als Vorsitzenden und Landeswahlleiter sowie aus zwolf Beisitzern, von denen drei ihnrem Beruf nach dem
richterlichen Stand angehdren oder angehort haben.

(3) Der Landeshauptmann hat fur den Fall der vorubergehenden Verhinderung des Landeswahlleiters mehrere
Stellvertreter zu bestellen und die Reihenfolge zu bestimmen, in der diese zu seiner Vertretung berufen sind.

(4) Die Mitglieder der Landeswahlbehoérde durfen keiner auf Grund dieses Gesetzes eingerichteten anderen
Wahlbehdrde angehdoren.

(5) Die Landeswahlbehorde fuhrt die Oberaufsicht tber alle anderen Wahlbehdrden.

In Kraft seit 04.02.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 13 LTWO 1995 Landeswahlbehörde
	LTWO 1995 - Landtagswahlordnung 1995


